
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales 
 

Vorlage Nr. 245/09 
 
 

Betreff: 
 

Richtlinien zur anteiligen Übernahme des Essensgeldes in dem 
Bereich der Kindertageseinrichtungen 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Jugendhilfeausschuss 25.06.2009 Berichterstattung

durch: 
Frau Ehrenberg 
Herrn Schöpper 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
2102 Tageseinrichtungen für Kinder 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des Integrierten Entwicklungs- 
und Handlungskonzeptes 
 

      
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 

 
 

35.000,00 € 

Objektbezogene 
Einnahmen 

(Zuschüsse/Beiträge) 

 

      € 

Eigenanteil 
 
 
 

      € 

Jährliche Folgekosten
 

 keine 
 

      € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzierung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, 
über- und außerplanmäßige Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvorschläge) 

siehe Ziffer       der 
Begründung 

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 

 beim Produkt/Projekt 2102 in Höhe von       € zur Verfügung. 

 in Höhe von       nicht zur Verfügung. 
 

mittelstandsrelevante Vorschrift 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 245/09 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die beigefügten Richtlinien zur Übernahme 
des Essensgeldes in dem Bereich der Kindertageseinrichtungen. 
 
 
Begründung: 
  
Der Jugendhilfeausschuss hat sich in seinen Sitzungen am 27. 11. 2008 und 12. 
02. 2009 mit der Thematik befasst und die anteilige finanzielle Förderung der 
Kosten der Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen beschlossen. Im 
Haushaltsplan 2009 wurden die Finanzmittel für die anteilige Übernahme des Es-
sensgeldes (35.000,00 €) bereitgestellt.  
 
Die Verwaltung wurde beauftragt, eine entsprechende Förderrichtlinie zu erarbei-
ten. 
 
Dieser Vorlage ist als Anlage die Förderrichtlinie beigefügt. 
 
Die Richtlinie sieht vor, dass  
 

 für die Kinder der Eltern eine anteilige Übernahme des Essensgeldes in 
Frage kommt, die auf Grund der Einkommenssituation von der Zahlung 
des Kindergartenelternbeitrages befreit sind, 

 
 die anteilige Übernahme des Essensgeldes nicht an die Buchung einer wö-

chentlichen Betreuungszeit von 45 Stunden gebunden ist, 
 

 der entsprechende Antrag der Eltern über die Kindertageseinrichtungen zu 
erfolgen hat und das weitere Antrags- und Abrechnungsverfahren zwi-
schen der Kindertageseinrichtung bzw. dessen Träger und dem Jugendamt 
erfolgt, 

 
 als Bemessungsgrundlage für die finanzielle Förderung die tatsächlichen 

Kosten für das tägliche Mittagessen bis zu einem Höchstbetrag von 2,50 € 
gelten sollen und die Eltern hiervon mindestens einen Eigenanteil von 1,00 
€ analog der Regelung in der offen Ganztagsschule tragen müssen. 

 
Die generelle Aussage, dass das Essengeld für den beschriebenen Personenkreis 
anteilig übernommen wird, wurde durch die Leitungskräfte der Kindertagesein-
richtungen und die Trägervertreter positiv aufgenommen.  
 
Auch die Festlegung, dass das Abrechnungsverfahren zwischen den Einrichtun-
gen und dem Jugendamt erfolgen soll, wird begrüßt und mitgetragen.  
 
 


